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Wasgau-Anzeiger
Wochenblatt für die  Verbandsgemeinde Dahner Felsenland 

mit den amtlichen Bekanntmachungen
47. Jahrgang / Woche 06 / Ausgabetag: Donnerstag, 06. Februar 2020

Kostenlose Zustellung an die Haushaltungen der Gemeinden: • Bobenthal  •  Bruchweiler-Bärenbach  •  Bundenthal  •  Busenberg  •  Dahn   •   Erfweiler  •  
Erlenbach bei Dahn  •  Fischbach bei Dahn •  Hirschthal  •  Ludwigswinkel  •  Niederschlettenbach  •  Nothweiler  •  Rumbach  •  Schindhard  •  Schönau 

JAZZ - FRÜHSCHOPPEN
Altes E-Werk, Dahn, Pestalozzistraße

Der Zirkus kommt zur kfd

Manege frei, s werd widder schee

14. Februar 2020 

FRAUENFASCHING 

Haus des Gastes in Dahn 

Beginn 20.01Uhr - Einlass 18.30 Uhr

Eintritt 7,- EUR

Veranstalter: kfd Dahn

Die Narren erobern den Wald,
Hexen, Räuber, Feen feiern, bis es nur so knallt!
14. Februar 2020 
FRAUENFASCHING 

Bürgerhaus Drachenfels-BusenbergBeginn 20.00 Uhr - Einlass 19.00 UhrEintritt 7,- EUR - Musik Dj FlyingVeranstalter: Frauengemeinschaft Busenberg



 »Wasgau-Anzeiger« 06. Februar 20202

Öffnungszeiten der Verbandsgemeindeverwaltung in Dahn, Schulstr. 29 - Tel.-Nr. (0 63 91) 91 96-(00)
Montag - Freitag 09.00 - 12.00 Uhr, Bürgerservice 08.00 - 12.30 Uhr, Dienstagnachmittag 14.00 - 16.00 Uhr, Donnerstagnachmittag 14.00 - 18.00 Uhr

Telefon-Durchwahl: Grund- und Gewerbesteuer -166; Kasse -189; Meldeamt -219; Standesamt -221; 
Touristik -222; Ordnungsamt -244; Bauleitplanung -333    •    Werksgebühren Tel. Nr. (0 63 91) 9234 - 420, - 421

Polizei  110

Polizeiinspektion Dahn (0 63 91) 91 6-0

Feuerwehr/ Notarzt /Rettungsdienst  112

Notfall-Telefax    112

Krankentransport  19222

Technisches Hilfswerk Hauenstein
Telefon (0 63 92) 99 31 53 – Mobil (0 17 4) 33 88 149

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Zuständig für die Bewohner der Ortschaften Bruchweiler-Bärenbach, 
Bundenthal, Busenberg, Dahn, Erfweiler, Fischbach, Hirschthal, 
Ludwigswinkel, Rumbach, Schindhard und Schönau ist die Ärztliche 
Bereitschaftspraxis in Pirmasens, Pettenkofer Straße 15, 66955 
Pirmasens

Öffnungszeiten der Ärztlichen Bereitschaftspraxis Pirmasens:
Montag   19.00 Uhr bis Dienstag 07.00 Uhr
Dienstag   19.00 Uhr bis Mittwoch 07.00 Uhr
Mittwoch   14.00 Uhr bis Donnerstag 07.00 Uhr
Donnerstag  19.00 Uhr bis Freitag 07.00 Uhr
Freitag    16.00 Uhr bis Montag 07.00 Uhr
Feiertags:   vom Vorabend des Feiertages, ab 18.00 Uhr bis zum
    nachfolgenden Werktag, 07.00 Uhr

Zuständig für die Bewohner der Ortschaften Bobenthal (mit St. 
Germanshof), Erlenbach, Niederschlettenbach und Nothweiler ist die 
Ärztliche Bereitschaftspraxis in Landau, Cornichonstraße 4, 76829 
Landau 

Öffnungszeiten der Ärztlichen Bereitschaftspraxis Landau:
Montag   19.00 Uhr bis Dienstag 07.00 Uhr
Dienstag   19.00 Uhr bis Mittwoch 07.00 Uhr
Mittwoch   14.00 Uhr bis Donnerstag 07.00 Uhr
Donnerstag  19.00 Uhr bis Freitag 07.00 Uhr
Freitag    16.00 Uhr bis Montag 07.00 Uhr
Feiertags:   vom Vorabend des Feiertages, ab 18.00 Uhr bis zum 
    nachfolgenden Werktag, 07.00 Uhr

Alle Ärztliche Bereitschaftspraxen sind unter der bundesweit 
einheitlichen Rufnummer 116 117 zu erreichen. Die 116 117 wird ohne 
Vorwahl gewählt und ist für den Anrufer kostenfrei.

Bei akuten lebensbedrohlichen Notfällen ist der Rettungsdienst unter 
der Telefonnummer 112 anzurufen

Notrufe

Notdienste

Kanalwerk
Bereitschaftsdienst für die Abwasserbeseitigungseinrichtung
Das Kanalwerk ist während der normalen Arbeitszeit zu erreichen:

von 08.00-16.00 Uhr unter der Tel.-Nr. (0 63 91) 92 34-500

Für dringende Fälle außerhalb der normalen Arbeitszeit 
des Klärwärterpersonals ist ein Bereitschaftsdienst eingerichtet.
Dieser ist unter der Tel.-Nr. (0 63 91) 92 34 505  zu erreichen.

Der Bereitschaftdienst ist nicht zuständig für Entleerungen 
von Abwassergruben!
Entleerung der Abwassergruben
Telefonische Anmeldung unter der Tel.-Nr. (0 63 91) 92 34-500

Apothekennotdienst
Der Ansagedienst ist über die landeseinheitliche Rufnummer wie folgt
zu erreichen:
Deutsches Festnetz: 
0180 - 5-258825 plus Postleitzahl d. Standortes (0,14 EUR/Min.)
Mobilfunknetz: 
0180 - 5-258825 plus Postleitzahl d. Standortes  (max. 0,42 EUR/Min.)
Auf der Webseite der Landesapothekenkammer (www.lak-rlp.de) 
steht der aktuelle Notdienstplan allen Interessierten zur Verfügung.
Der Notdienst wechselt jeweils morgens um 8.30 Uhr, 
auch an Sonn- und Feiertagen.
An den Apotheken sind zusätzlich immer die Tel.Nr. oder die Postleitzahl 
oder die nächste diensthabende Apotheke bekannt gemacht. 

Apothekennotdienst

Die Apotheken in Dahn bieten einen wechselnden Notdienst für 
Mittwochnachmittag an. Die jeweilige Apotheke ist an diesem Nachmittag 
von 14.00 Uhr bis 18.30 Uhr geöffnet. 

12.02.2020  Kur Apotheke
19.02.2020  Apotheke am Jungfernsprung
26.02.2020  Wasgau Apotheke 
04.03.2020  Kur Apotheke

Zahnärztlicher Notdienst
Samstag, 09.00 Uhr bis Montag, 08.00 Uhr
An gesetzl. Feiertagen von 09.00 Uhr bis 08.00 Uhr des darauf 
folgenden Werktages

Sprechzeiten: samstags von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
    sonn- und feiertags von 11.00 Uhr bis 12.00 Uhr
    ansonsten Rufbereitschaft

08.02./09.02.2020
ZA. Dr. V. Zimmermann, Schulstraße 4, 66994 Dahn, Tel. (0 63 91) 15 25

Bereitschaftsdienste

Tierärztlicher Notdienst

Kleintiere (Hunde-Katzen-Heimtiere):

08.02./09.02.2020
TA. Dr. A. Kaspers, Bahnhofstraße 26, 76870 Kandel, 
Tel.-Nr. (0 72 75)  23 01

Großtiere: Bitte unter der Nummer Ihres Tierarztes erfragen!!t



3 »Wasgau-Anzeiger«  06. Februar 2020

Bereitschaftsdienst der Pfalzgas GmbH Frankenthal
Zuständig für die Gasversorgung in der Stadt Dahn und den Gemeinden
Bruchweiler-Bärenbach, Bundenthal, Busenberg, Erfweiler u. Schindhard: 
Störungsannahme rund um die Uhr unter Tel. (0800) 1 00 34 48

Bereitschaftsdienst der Pfalzwerke Netz  AG Ludwigshafen 
Die Stromversorgung der Gemeinde Erlenbach, Niederschlettenbach,
Bobenthal, Nothweiler, Rumbach, Fischbach, Ludwigswinkel, Schönau 
und Hirschthal ist durch den Bereitschaftsdienst der Pfalzwerke Netz AG, 
Netzteam Hinterweidenthal, Tel. (0 63 96) 9 21 30 stets sichergestellt. 

Bei Störungen im Stromnetz: Tel. (0800) 7 97 77 77

Elektrizitätswerk
Bereitschaftsdienst für die Stromversorgung der Stadt Dahn, Bruch-
weiler-Bärenbach, Bundenthal, Busenberg, Erfweiler u. Schindhard
Während der normalen Arbeitszeit ist das Elektrizitätswerk unter der 
Tel.-Nr. (0 63 91) 92 34-120 zu erreichen.
Für dringende Fälle außerhalb der normalen Arbeitszeit des Personals des 
Elektrizitätswerkes der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland ist für die 
Stadt Dahn sowie die Gemeinden Bruchweiler-Bärenbach, Bundenthal, 
Busenberg, Erfweiler u. Schindhard ein Bereitschaftsdienst eingerichtet. 
Dieser ist unter der Tel.-Nr. (0 63 91) 92 34-130 zu erreichen.
Für die übrigen Gemeinden der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland ist
der Bereitschaftsdienst der Pfalzwerke Netz AG, Ludwigshafen, zuständig

Wasserwerk
Bereitschaftsdienst des Verbandsgemeindewasserwerkes
Das Wasserwerk ist während der normalen Arbeitszeit zu erreichen:
von 07.00-16.00 Uhr unter der Tel.-Nr. (0 63 91) 9 23 40

Für dringende Fälle außerhalb der normalen Arbeitszeit des Wasserwerk-
personals ist ein Bereitschaftsdienst eingerichtet. 
Dieser ist unter der Tel.-Nr. (0 63 91) 92 34 112 zu erreichen.

Aus der 
Verbandsgemeinde

In den nächsten Tagen versenden die Verbandsgemeindewerke Dahner 
Felsenland die Abrechnungen für Wasser/Abwasser und Strom.
Hierbei wird erstmals, auch aus Gründen des Umweltschutzes, auf die 
Versendung von Zahlscheinen verzichtet. Um eine reibungslose Zah-
lungsabwicklung gewährleisten zu können, bitten wir um Erteilung Ihres 
SEPA-Lastschriftmandats für SEPA-Basislastschriften.
Wir bitten Sie, dies zu beachten und hoffen auf Ihr Verständnis.

gez. Michael Zwick
Bürgermeister 

Hinweis der Verbandsgemeindewerke 
Dahner Felsenland:

Die Ortsgemeinde Rumbach war am Freitag, dem 24. Januar zu Gast in 
Berlin und wurde bei der Siegerehrung von Landwirtschaftsministerin Julia 
Klöckner mit der begehrten Goldmedaille ausgezeichnet.
Die Ortsgemeinde hatte sich im 3-jährigen Wettbewerb „Unser Dorf hat 
Zukunft“ im letzten Jahr im Bundesentscheid bis an die Spitze vorgearbeitet 
und wurde für ihr außergewöhnliches Dorfengagement verdient mit der 
Goldmedaille geehrt.
Eine Delegation von fast 70 Personen aus der Gemeinde Rumbach, 
bestehend aus Jung und Alt, fuhr am Wochenende mit dem Zug zur 
Preisverleihung in die Bundeshauptstadt Berlin. Die Delegation wurde von 
der Landrätin, Frau Dr. Susanne Ganster, dem Verbandsbürgermeister 
Michael Zwick und dem Landtagsabgeordneten Christof Reichert begleitet. 
Alle drei Politiker bezeugten damit ihre Wertschätzung und Verbundenheit 
mit den „Rumbachern“. 

Die „Rumbacher“ holen sich in Berlin 
ihre Goldmedaille ab.

Bei der Preisverleihung wurde sehr deutlich, warum Rumbach, als eines 
von 8 Dörfern aus Deutschland mit Gold geehrt wurde – die Zusam-
mengehörigkeit und Einsatzbereitschaft aller Rumbacher, das große 
ehrenamtliche Engagement und das „Wir Gefühl“ konnte hier bei bester 
Feierlaune deutlich gezeigt werden.
Ortsbürgermeister Ralf Weber war stolz auf seine „Rumbacher“ und würdigte 
nochmals die großartige Einsatzbereitschaft und die vielen ehrenamtlich 
geleisteten Arbeitsstunden seitens der Bürger.
Das gesamte Dahner Felsenland ist stolz auf seine „Goldgemeinde“ und 
gratuliert allen „Rumbachern“ zu dem hervorragenden Erfolg.

Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner ehrt die „Golddörfer“ in Berlin, 
Foto: Anette Lang

Bruchweiler-Bärenbach
www.bruchweiler-baerenbach.de

Sprechstunde des Ortsbürgermeisters, Günther Feyock,
montags, 18.00-19.00 Uhr, im Rathaus, Raiffeisenstr. 15

Aus den 
Ortsgemeinden

Es wird hiermit bekannt gegeben, dass am 

Montag, dem 10. Februar, 19.30 Uhr, 

im Sängerheim in Bruchweiler-Bärenbach, Dorfstraße 2a, eine Sitzung 
des Gemeinderates der Ortsgemeinde Bruchweiler-Bärenbach stattfi ndet. 

A) Öffentlicher Teil der Sitzung

TAGESORDNUNG
1. Einwohnerfragestunde
2. Vollzug der Baugesetze;
 Änderung des Bebauungsplanes „Spießwiesen“
 a.) Beratung und Beschlussfassung über die Stellungnahmen aus 
  der Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher 
  Belange gemäß § 4 Absatz 2 BauGB
 b.)  Beratung und Beschlussfassung über die Äußerungen aus der 
  Beteiligung der Öffentlichkeit der gemäß § 3 Absatz 2 BauGB 
 c.)  Satzungsbeschluss
3. Bauanträge und Bauvoranfragen
4. Gemeindehaus Bruchweiler;
 Grundsatzbeschluß zum Anbau einer behindertengerechten Toiletten 
 Anlage und Einbau eines Treppenliftes
5.   Informationen des Ortsbürgermeisters

B) Nichtöffentlicher Teil der Sitzung

6. Informationen des Ortsbürgermeisters

Bruchweiler-Bärenbach, den 30.01.2020
gez. Günther Feyock
Ortsbürgermeister

Gemeinderatssitzung
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Bundenthal
www.bundenthal-pfalz.de

Sprechstunde des Ortsbürgermeisters, Wolfgang Morio,
montags, 16.00-18.00 Uhr, im Rathaus, Hauptstr. 45, Tel. 54 66

Die Jagdgenossinnen und Jagdgenossen der Jagdgenossenschaft des 
gemeinschaftlichen Jagdbezirkes Bundenthal werden hiermit zu der am

Freitag, dem 28. Februar 2020, 19.00 Uhr, 
im Rathaus, Hauptstraße 45, in Bundenthal

stattfi ndenden Versammlung eingeladen. 

Der Jagdgenossenschaft gehören alle Grundstückseigentümer der Ge-
meinde Bundenthal an. 
Eigentümer von Grundstücken, auf denen die Jagd ruht oder die Jagd 
nicht ausgeübt werden darf, sind nicht Mitglieder der Jagdgenossenschaft.
Die Liste der Jagdgenossinnen und Jagdgenossen liegt in Zimmer 106 in 
der Verbandsgemeindeverwaltung Dahner Felsenland, Schulstraße 29 in 
Dahn, in der Zeit vom 10. Februar bis einschließlich 24. Februar 2020 
jeweils Montag bis Freitag von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr, sowie zusätzlich 
dienstags von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr und donnerstags von 14.00 Uhr 
bis 18.00 Uhr aus.  Änderungswünsche an den von Ihnen eingebrachten 
Grundfl ächen in diesem Verzeichnis können durch Grundbuchauszüge, 
Urkunden etc. nachgewiesen werden.
Ab dem 25. Februar 2020 gilt das Mitgliederverzeichnis als rechtskräftig.
Beschlüsse der Jagdgenossenschaftsversammlung bedürfen sowohl der 
Mehrheit der anwesenden und vertretenen Jagdgenossinnen und Jagdge-
nossen, als auch der Mehrheit der bei der Beschlußfassung vertretenen 
Grundstücksfl äche (§ 11 Abs.  Landesjagdgesetz). 

Die Versammlung ist nicht öffentlich und ohne Rücksicht auf die Zahl 
der vertretenen Stimmen beschlußfähig.

TAGESORDNUNG

1. Jahresrechnung für das Jagdjahr 2018/2019 mit Entlastung 
 des Jagdvorstandes
2.  Verwendung des Reinerlöses aus dem Jagdjahr 2020/2021 
 mit Genehmigung des Haushaltsplanes
3.  Abschussvereinbarung für das Jagdjahr 2020/2021
4.  Verschiedenes

Bundenthal, den 30. Januar 2020
gez. Alain Durocher
Jagdvorsteher

Einladung zur Versammlung 
der Jagdgenossenschaft

Dahn
www.dahn.de

Sprechstunde des Stadtbürgermeisters, Holger Zwick,
nach Vereinbarung, Tel. 91 96 281

Es wird hiermit bekannt gegeben, dass am 

Montag, dem 10. Februar 2020, 19.00 Uhr,

im Bürgersaal des Rathauses der Verbandsgemeinde in Dahn, Schulstraße 
29, eine Sitzung des Stadtrates der Stadt Dahn stattfi ndet. 

TAGESORDNUNG

A)  Öffentlicher Teil der Sitzung

1.  Einwohnerfragestunde
2.  Errichtung neuer Gewerbeobjekte im Industriegebiet 
 Dahn-Reichenbach;
 Vorstellung der Planung
3.  Vollzug der Baugesetze;
 Aufhebung des Bebauungsplanes „Im Gerstel“ der Stadt Dahn; 
 a)  Vorstellung der Planung

Stadtratssitzung

 b)  Beschluss über die Durchführung der frühzeitigen Beteiligung
  der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach 
  § 4 Abs. 1 BauGB und die Durchführung der frühzeitigen Bürger-
  beteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB
4.  Vollzug der Baugesetze;
 Neuaufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
 „Industriegebiet Reichenbach – 3. Bauabschnitt“ der Stadt Dahn;
 a)  Änderung der textlichen Festsetzungen
 b)  Änderung des Gebietscharakters von Industriegebiet (§ 9 BauNVO) 
  in ein Vorhabengebiet (§ 12 Abs. 3 i. V. m. Abs. 3a BauGB)
 c)  Beschlussfassung über die erneute Offenlage gem. § 4a Abs. 3 
  BauGB
5.  Vollzug der Baugesetze;
 2. Änderung des Bebauungsplanes „Ludwigstraße“ der Stadt Dahn;
 a)  Beratung und Beschlussfassung über die Stellungnahmen aus 
  der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
  Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB
 b)  Beratung und Beschlussfassung über die Äußerungen aus der 
  Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB
 c)  Satzungsbeschluss
6.  Neubau der Kindertagesstätte Dahn;
 Auftragsvergabe für die
 a)  Erdarbeiten zur Herstellung der Baugrube
 b)  Erd-, Entwässerungskanal-, Mauer-, Beton- und Abdichtungs-
  arbeiten
 c)  Erdarbeiten an der Baustraße; Herstellung einer Zufahrt mit
  Parkplätzen und deren Außenanlagen
 d)  Kanalbauarbeiten (Teilbeauftragung), Oberfl ächenentwässerung 
  und Schmutzwasserableitung
7.  Antrag der Fraktion „Für Dahn“;
 Verkehrssicherungspfl icht der Gemeinde
8.  Grundstücksangelegenheiten
9.  Bauanträge und Bauvoranfragen
10.  Informationen des Stadtbürgermeisters

B)  Nichtöffentlicher Teil der Sitzung

11.  Grundstücksangelegenheiten
12.  Vertragsangelegenheiten
13.  Aufhebung eines Erbpachtvertrages
14.  Informationen des Stadtbürgermeisters

Dahn, den 30.01.2020
gez. Holger Zwick
Stadtbürgermeister

Herr Karl Becker feierte am 16. Januar seinen 95. Geburtstag im Kreise 
seiner Familie. Zahlreiche Bekannte gratulierten, auch Stadtbürgermeister 
Holger Zwick, der die Glückwünsche der Landrätin, der Verbandsgemeinde 
Dahner Felsenland und der Stadt Dahn überbrachte.

Gratulationswünsche zum Geburtstag

Unser Bild zeigt den Jubilar Karl Becker mit seinen Enkelinnen, Urenkeln 
daneben links Stadtbürgermeister Holger Zwick 
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Am 29. Januar feierte Altbürgermeister Willi Kissel im Kreise seiner Familie 
seinen 95. Geburtstag. Vier Jahrzehnte (1954-1994) prägte er die Dahner 
Kommunalpolitik, zuerst als Stadtratsmitglied, danach als Beigeordneter 
und zuletzt als Stadtbürgermeister. Der 1. Beigeordnete der Stadt Dahn, 
Herr Jens Kissel, überbrachte die Glückwünsche der Landrätin, der 
Verbandsgemeinde Dahner Felsenland und der Stadt Dahn.

Herzlichen Glückwunsch!

Der Jubilar Willi Kissel mit seinen beiden Töchtern, dahinter Stadtbeige-
ordneter Jens Kissel

Das Ehepaar Eugen und Maria Fabacher durfte das seltene Fest der 
Kronjuwelenhochzeit im Kreise der Familie feiern. Landrätin Frau Dr. 
Susanne Ganster überbrachte die Glückwünsche des Landkreises und der 
Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Auch Stadtbürgermeister Holger Zwick 
gratulierte herzlich im Namen der Stadt Dahn und der Verbandsgemeinde 
Dahner Felsenland.

Kronjuwelen zum Hochzeitstag

Das Bild zeigt die Eheleute Fabacher, die Landrätin Dr. Susanne Ganster 
und den Stadtbürgermeister Holger Zwick.

Erfweiler

Ortsbürgermeister, Walter Schwartz

www.erfweiler-pfalz.de

Zum Zwecke der Unterrichtung aller Einwohner fi ndet -insbesondere im 
Hinblick auf den Ausbau der „Sommerstraße“- am

Donnerstag, dem 13. Februar 2020, 19.00 Uhr

im Saal des Dorfgemeinschaftshauses, Thalstraße 9, Erfweiler, eine 
Einwohnerversammlung statt.
Alle Einwohnerinnen und Einwohner von Erfweiler lade ich zu dieser 
Einwohnerversammlung recht herzlich ein und würde mich freuen, Sie 
dort zahlreich begrüßen zu dürfen.

Erfweiler, 23. Januar 2020

gez. Walter Schwartz
Ortsbürgermeister

Einwohnerversammlung

Erlenbach
www.erlenbach-am-berwartstein.de

Sprechstunden des Ortsbürgermeisters,  Dirk Eichenberger,
nach Vereinbarung, Tel.  0172 / 730 58 92

der Ortsgemeinde Erlenbach bei Dahn
vom 24.1.2020

Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Erlenbach bei Dahn hat aufgrund der 
§§ 24 und 25 Gemeindeordnung (GemO), der §§ 7 und 8 der Landesver-
ordnung zur Durchführung der Gemeindeordnung (GemODVO), des § 2 
der Landesverordnung über die Aufwandsentschädigung kommunaler 
Ehrenämter (KomAEVO) die folgende Hauptsatzung beschlossen, die 
hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1
Öffentliche Bekanntmachungen, Bekanntgaben

(1)  Öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde erfolgen in einer Zeitung. 
 Der Gemeinderat entscheidet durch Beschluss, in welcher Zeitung 
 die Bekanntmachungen erfolgen; der Beschluss ist öffentlich bekannt-
 zumachen.
(2)  Karten, Pläne oder Zeichnungen und damit verbundene Texte oder 
 Erläuterungen können abweichend von Absatz 1 durch Auslegung im
 Dienstgebäude der Verbands gemeindeverwaltung Dahner Felsenland 
 in Dahn, Schulstraße 29, zu jedermanns Einsicht während der Dienst-
 stunden bekannt gemacht werden. In diesem Fall ist auf Gegenstand,
 Ort (Gebäude und Raum), Frist und Zeit der Auslegung spätestens am 
 Tage vor dem Be ginn der Auslegung durch öffentliche Bekanntmachung 
 in der Form des Absatzes 1 hinzu weisen. Die Auslegungsfrist beträgt 
 mindestens sieben volle Werktage. Besteht an dienst freien Werktagen 
 keine Möglichkeit der Einsichtnahme, so ist die Auslegungsfrist so
 fest zusetzen, dass an mindestens sieben Tagen Einsicht genommen 
 werden kann.
(3)  Soweit durch Rechtsvorschrift eine öffentliche Auslegung vorgeschrie-
 ben ist und hier für keine besonderen Bestimmungen gelten, gilt Absatz
 2 entsprechend.
(4)  Dringliche Sitzungen im Sinne von § 8 Absatz 4 GemODVO des 
 Gemeinderates, eines Ausschusses oder eines Beirats werden ab-
 weichend von Absatz 1 durch Aushang an den Bekanntmachungstafeln,
 die sich befi nden
 in Erlenbach, am Anwesen Hauptstraße 10
 in Lauterschwan am Anwesen Ortsstraße 14
 bekannt gemacht, sofern eine rechtzeitige Bekanntmachung gemäß
 Absatz 1 nicht mehr möglich ist.
(5)  Kann wegen eines Naturereignisses oder wegen anderer besonderer 
 Umstände die vorgeschriebene Bekanntmachungsform nicht ange-
 wandt werden, so erfolgt in unaufschiebbaren Fällen die öffentliche 
 Bekanntmachung durch Aushang an den Bekanntmachungstafeln 
 (Absatz 4). Die Bekanntmachung ist unverzüglich nach Beseitigung
 des Hindernisses in der vorgeschriebenen Form nachzuholen, sofern

Hauptsatzung
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 nicht der Inhalt der Bekanntmachung durch Zeitablauf gegenstandslos
 geworden ist.
(6)  Sonstige Bekanntmachungen erfolgen gemäß Absatz 1, sofern nicht 
 eine andere Bekanntmachungsform vorgeschrieben ist.
(7)  Sonstige Bekanntmachungen erfolgen gemäß Abs. 1, sofern nicht 
 eine andere Bekanntmachungsform vorgeschrieben ist.

§ 2
Übertragung von Aufgaben des Gemeinderates 

auf den Ortsbürgermeister

Auf den Ortsbürgermeister wird die Entscheidung in folgenden Angele-
genheiten übertragen:
(1)  Entscheidung über die Einlegung von Rechtsbehelfen und Rechtsmitteln 
 zur Fristwahrung.
(2)  Vergabe von Aufträgen und Arbeiten im Rahmen der verfügbaren 
 Haushaltsmittel bis zu einer Wertgrenze von 1.000,00 € im Einzelfall.
(3)  Erteilung des Einvernehmens in den Fällen des § 14 Abs. 2, §§ 31 und 
 33 und in den Fällen des § 34 BauGB, wenn durch das Bauvorhaben 
 die Grundzüge der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung nicht 
 berührt werden.

§ 3
Beigeordnete

Die Gemeinde hat bis zu 2 Beigeordnete.

§ 4
Aufwandsentschädigung der Mitglieder des Gemeinderates

(1)  Zur Abgeltung der notwendigen baren Auslagen und der sonstigen
 persönlichen Auf wendungen erhalten die Gemeinderatsmitglieder für 
 die Teilnahme an Sitzungen des Gemeinderates eine Entschädigung
 nach Maßgabe der Absätze 2 bis 6.
(2)  Die Entschädigung wird gewährt in Form eines Sitzungsgeldes in
 Höhe von 11,00 €.
(3)  Neben der Entschädigung nach Absatz 2 werden keine Fahrtkosten
 für Fahrten zwischen Wohnort und Sitzungsort erstattet.
(4)  Neben der Entschädigung nach Absatz 2 wird nachgewiesener
 Lohnausfall in voller Höhe ersetzt; er umfasst bei Arbeitnehmern auch
 die entgangenen tarifl ichen und freiwil ligen Arbeitgeberleistungen sowie
 den Arbeitgeberanteil zu den gesetzlichen Sozialversicherungsbeiträ-
 gen. Verdienstausfall wird auf Antrag in Form eines Durchschnittssatzes 
 ersetzt, dessen Höhe vom Gemeinderat festgesetzt wird. Personen, 
 die einen Lohn- oder Verdienstausfall nicht geltend machen können, 
 denen aber im häuslichen Bereich ein Nachteil entsteht, der in der
 Regel nur durch das Nachholen versäumter Arbeit oder die In-
 anspruchnahme einer Hilfskraft ausgeglichen werden kann, erhalten
 einen Ausgleich entsprechend den Bestimmungen des Satzes 2.
(5)  Neben der Aufwandsentschädigung erhalten die Gemeinderats-
 mitglieder für Dienst reisen Reisekostenvergütung nach den Bestim-
 mungen des Landesreisekostengesetzes.
(6)  Bei Teilnahme an mehreren Sitzungen an einem Tag wird nur ein 
 Sitzungsgeld gewährt.

§ 5
Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters

Die dem Ortsbürgermeister gemäß § 12 Absatz 1 Satz 1 Entschädigungsver-
ordnung zustehende monatliche Aufwandsentschädigung wird nicht erhöht.

§ 6
Aufwandsentschädigung der Beigeordneten

(1) Der ehrenamtliche Beigeordnete erhält für den Fall der Vertretung
 des Ortsbürger meisters eine Aufwandsentschädigung in Höhe der 
 Aufwandsentschädigung des Ortsbür germeisters. Erfolgt die Vertretung
 des Ortsbürgermeisters nicht für die Dauer eines vollen Monats, so 
 beträgt sie für jeden Tag der Vertretung ein Dreißigstel des Monats-
 betrages, der dem Ortsbürgermeister zustehenden Aufwandsentschädi-
 gung. Erfolgt die Vertretung während eines kürzeren Zeitraumes als
 einen vollen Tag, so erhält er ein Sechzigstel der Aufwandsentschädi-
 gung nach Satz 2, mindestens den in § 13 Abs. 4 KomAEVo festge-
 legten Betrag.
(2)  Ehrenamtliche Beigeordnete ohne Geschäftsbereich, die nicht Ge-
 meinderatsmitglied sind und denen keine Aufwandsentschädigung nach
 Absatz 1 gewährt wird, erhalten für die Teilnahme an den Sitzungen des 
 Gemeinderates, der Ortsbeiräte, der Fraktionen und der Besprechun-
 gen mit dem Bürgermeister (§ 50 Absatz 7 GemO) die für Gemeinderats -
 mitglieder festgesetzte Aufwandsentschädigung. § 4 Absatz 4 gilt 
 entsprechend (Verdienstausfall).
(3)  Ehrenamtliche Beigeordnete, die nicht Mitglied des Verbandsgemein-
 derates sind, jedoch in Vertretung des Ortsbürgermeisters an Sitzungen 
 des Verbandsgemeinderates teilnehmen und denen keine Aufwands-
 entschädigung nach Absatz 1 gewährt wird, erhalten für die Teilnahme 
 an diesen Sitzungen von der Ortsgemeinde eine Aufwandsent-
 schädigung. Sie beträgt je Sitzung ein Dreißigstel der für den Orts-

 bürgermeister festgesetzten Aufwandsentschädigung, mindestens den 
 in § 13 Abs. 4 KomAEVo festgelegten Betrag. Entsprechendes gilt für
 die Teilnahme an Besprechungen des Bürgermeisters der Verbands-
 gemeinde mit den Ortsbürgermeistern gemäß § 69 Absatz 4 GemO.
(4)  § 4 Absatz 4 und 5 gelten entsprechend.

§ 7
Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige

Für die Erfüllung gemeindlicher Aufgaben kann der Gemeinderat ehrenamt-
lich Tätige bestellen. Die Bestellung kann befristet werden. Der Gemeinderat 
legt durch Beschluss fest, welche Aufgaben durch ehrenamtlich Tätige wahr-
genommen werden und setzt die Höhe der Aufwandsentschädigung fest.

§ 8
In-Kraft-Treten

(1)  Diese Hauptsatzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekannt-
 machung in Kraft.
(2)  Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung vom 31.10.2001 mit ihrer Änderung 
 vom 29.2.2008 außer Kraft.

Erlenbach bei Dahn, den 24.1.2020
gez. Eichberger 
Ortsbürgermeister

Hinweis zur Hauptsatzung der Ortsgemeinde Erlenbach bei Dahn 
vom 24.1.2020
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften und die Rechtsfolgen wird gemäß 
§ 24 Abs. 6 Gemeindeordnung wie folgt hingewiesen:
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes zustande gekommen 
sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig 
zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
 1.  die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Ge-
  nehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Sat-
  zung verletzt worden sind oder
 2.  vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den
  Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Ver-
  fahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindever-
  waltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung 
  begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.
Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann 
auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verlet-
zung geltend machen.

Dahn, den 24.1.2020
Verbandsgemeindeverwaltung
gez. Michael Zwick
Bürgermeister

Der Gemeinderat Fischbach hat am 13.12.2019 zur Ehrung von Personen 
aus Anlass von Geburts-, Alters- und Ehejubiläen folgende Richtlinien 
erlassen.

I.

Es sind zu ehren
a)  Neugeborene einmalig
b)  Personen an ihrem 80., 85. und ab 90. jedem weiteren Geburtstag
c)  Ehepaare an ihrem diamantenen (60jährigen), eisernen (65jährigen) 
 und kupfernen (70jährigen) Hochzeitstag,
die im Bereich der Gemeinde Fischbach bei Dahn ihren ständigen Wohn-
sitz haben. In besonderen Fällen kann eine Ehrung auch zu anderen 
Jubiläumstagen erfolgen.

Richtlinien der Ortsgemeinde Fischbach bei Dahn 
für die Ehrung von Personen bei Geburts-, Alters- 
und Ehejubiläen

Fischbach
www.fi schbach-bei-dahn.de

Sprechstunden des Ortsbürgermeisters, Michael Schreiber,
montags 9.00 - 11.30 Uhr, mittwochs 16.00 - 19.00 Uhr, im Gemeindehaus, 

Hauptstr. 37, Tel. 204
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II.

Die Ehrung erfolgt durch die Überreichung einer Geschenkgabe bei
a)  Neugeborene einmalig im Wert von 20,- Euro (Gutschein)
b)  Personen am 80., 85. und ab 90. jedem weiteren Geburtstag im Werte 
 von 20,- Euro (Gutschein)
 Bei Ehepaaren an ihrer diamantenen, eisernen und kupfernen Hochzeit 
 im Wert von 20,- Euro.

III.

Anstelle der Geschenkgabe kann auch ein Gegengeschenk überreicht 
werden. Die Zusammenstellung der Geschenkgabe obliegt dem Orts-
bürgermeister.
Die Ehrung wird durch den Ortsbürgermeister, bei seiner Verhinderung 
durch einen Beigeordneten vorgenommen.
Soweit durch diese Ehrungen auch solche durch den Ministerpräsidenten/
Ministerpräsidentin, den Landrat/Landrätin oder Bürgermeister/Bürger-
meisterin der Verbandsgemeinde Dahn vorgenommen werden, ist für die 
Gratulation nach Möglichkeit ein gemeinsamer Zeitpunkt zu wählen und 
die Art und Weise ihrer Durchführung abzusprechen.
Diese Richtlinien treten am 01.01.2020 in Kraft.

Fischbach, den 13.12.2019
gez. Schreiber
Ortsbürgermeister

Im Rathaus wurden verschiedene Fundsachen (Schlüssel, Brillen etc.) 
abgegeben.
Wer etwas vermisst oder verloren hat, kann sich zu den üblichen Sprech-
zeiten melden.

Fundsachen

Nothweiler
Sprechstunde der Ortsbürgermeisterin, Nicole Grüny,

nach Vereinbarung, Tel. 54 76

www.nothweiler.de

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit 
gültigen Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden  2020  2021

1.  im Ergebnishaushalt
  der Gesamtbetrag 
  der Erträge auf 386.690,00 Euro 391.920,00 Euro
  der Gesamtbetrag 
  der Aufwendungen auf 441.640,00 Euro 454.780,00 Euro
  der Jahresfehlbetrag auf 054.950,00 Euro 062.860,00 Euro
2.  im Finanzhaushalt
  der Saldo der ordentlichen 
  Ein- u. Auszahlungen auf 0-39.660,00 Euro -47.660,00 Euro
  die Einzahlungen aus 
  Investitionstätigkeit auf 041.130,00 Euro 36.400,00 Euro
  die Auszahlungen aus 
  Investitionstätigkeit auf 045.100,00 Euro 40.100,00 Euro
  der Saldo der Ein- u. 
  Auszahlungen aus 
  Investitionstätigkeit auf 00-3.970,00 Euro -3.700,00 Euro
  der Saldo der Ein- u. 
  Auszahlungen aus 
  Finanzierungstätigkeit auf 043.630,00 Euro 51.360,00 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren 
Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, 

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Nothweiler
für die Jahre 2020 und 2021

vom 27.01.2020

wird festgesetzt für:  2020  2021
zinslose Kredite auf  0,00 Euro 0,00 Euro 
verzinste Kredite auf 10.700,00 Euro 4.700,00 Euro
zusammen auf  10.700,00 Euro 4.700,00 Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen 
zum Eingehen von Verpfl ichtungen, die 
in künftigen Haushaltsjahren zu
Auszahlungen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen 
(Verpfl ichtungsermächtigungen) 
führen können,   2020  2021

wird festgesetzt auf  0,00 Euro 0,00 Euro

Die Summe der Verpfl ichtungs-
ermächtigungen, für die in den
künftigen Haushaltsjahren 
voraussichtlich Investitionskredite 
aufgenommen werden müssen, 
beläuft sich auf   0,00 Euro 0,00 Euro

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeinde-
steuern werden wie folgt festgesetzt:  2020  2021

Grundsteuer A auf  0300 v.H. 300 v.H.
Grundsteuer B auf  0385 v.H. 385 v.H.
Gewerbesteuer auf  0365 v.H. 365 v.H.

§ 5 Beiträge

Die Beiträge für die Herstellung 
und Unterhaltung von
Feld- und Waldwegen nach 
§ 11 Kommunalabgabengesetz
werden wie folgt festgesetzt:   2020  2021
a)  Beitragspfl ichtige, die ihre 
  Einnahmen aus der Jagdverpachtung
  gem. § 7 der Beitragssatzung Feld- 
  und Waldwege vom 18.02.1996,
  geändert durch Satzung vom 
  22.08.2013, der Gemeinde zur 
  Verfügung stellen 021,38 Euro/ha 21,38 Euro/ha
b)  alle übrigen Beitragspfl ichtige 027,35 Euro/ha 27,35 Euro/ha

§ 6 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 betrug 
1.858.768,25 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 
31.12.2019 beträgt 1.768.248,25 Euro und zum 31.12.2020 1.713.298,25 Euro.

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 Euro sind in der Investi-
tionsübersicht einzeln darzustellen.

Nothweiler, den 27.01.2020
gez. Grüny
Ortsbürgermeisterin

Hinweis zur Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Nothweiler für die 
Haushaltsjahre 2020 und 2021 vom 27.01.2020

1.  Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2020 und 
  2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO 
  erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetz-
  ungen im § 2 der Haushaltssatzung wurden zurückgestellt. Das Schreiben
  der Kommunalaufsicht hat folgenden Wortlaut:
  „Die Genehmigung des Gesamtbetrages der veranschlagten Invest-
  itionskredite im Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 10.700 Euro wird vorerst
  zurückgestellt. Ebenso vorerst zurückgestellt wird die Genehmigung des 
  Gesamtbetrages der veranschlagten Investitionskredite im Haushaltsjahr
  2021 in Höhe von 4.700 Euro.“
2.  Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 07.02.2020 bis einschließ-
  lich 18.02.2020 jeweils Montag bis Freitag von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr, 
  sowie zusätzlich Dienstag von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr und 
  Donnerstag von 14.00 bis 18.00 Uhr bei der Verbandsgemeinde-
  verwaltung Dahner Felsenland, Schulstraße 29, Zimmer 108, öffentlich aus.
3.  Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von 
  Verfahrens- oder Formvorschriften und die Rechtsfolgen wird gemäß 
  § 24 Abs.  6 Gemeindeordnung wie fo lgt  h ingewiesen:
  Satzungen, d ie unter  Ver letzung von Verfahrens- oder 
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  Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes
  zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung
  als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
  1.  die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Geneh-
   migung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung
   verletzt worden sind, oder
  2.  vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den 
   Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens-
   oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung unter 
   Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll,
   schriftlich geltend gemacht hat.
  Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann
  auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung 
  geltend machen.

Dahn, den 27.01.2020
Verbandsgemeindeverwaltung
gez. Michael Zwick
Bürgermeister

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Haushaltsjahre 2020 und 2021 mit 
dem Haushaltsplan und seinen Anlagen liegt gem. § 97 Abs. 1 GemO bis 
zur Beschlussfassung durch den Gemeinderat jeweils Montag bis Freitag 
von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr, sowie zusätzlich Dienstag von 14.00 Uhr bis 
16.00 Uhr und Donnerstag von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr bei der Verbands-
gemeindeverwaltung Dahner Felsenland, Schulstraße 29, Zimmer 110, 
zur Einsichtnahme durch die Einwohner aus. 
Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung, des Haushaltsplans 
oder seiner Anlagen können bis 24.02.2020 durch die Einwohner bei der 
Verbandsgemeindeverwaltung Dahner Felsenland, Schulstr. 29, Zimmer 
110, eingereicht werden.

Beteiligung der Einwohner an der Haushaltsplanung 
der Gemeinde gemäß § 97 Abs. 1 Gemeindeordnung 
(GemO)

Die Kath. Kirchengemeinde Hl. Petrus Dahn sucht zum 01.05.2020 für 
ihre Kath. Kindertagesstätte St. Michael Schönau 

zwei Erzieher/innen (m/w/d)
für Teilzeitstellen (19,50 Std/Woche).

Die Stellen sind unbefristet.

In der 1-gruppigen Einrichtung können bis zu 20 Kinder mit entsprechenden 
GZ-Plätzen betreut werden.

Wir bieten:

• einen Rechtsträger, dem die Arbeit in der Kindertagesstätte ein 
 seelsorgerisches Anliegen ist 
• eine Vergütung und entsprechende Sozialleistungen nach den 
 Arbeitsvertragsrichtlinien des Deutschen Caritasverbandes e.V.
• ein motiviertes Team 
• engagierte Eltern

Anforderung: 

• abgeschlossene pädagogische Ausbildung mit dem Abschluss „staatlich
 anerkannte Erzieherin“ oder „staatlich anerkannter Erzieher“
• hohe soziale Kompetenz, Kommunikations- und Motivationsfähigkeit 
• fundierte entwicklungspsychologische und pädagogische Kenntnisse
• Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit und Flexibilität
• Bereitschaft zur Mehrarbeit nach Bedarf wird vorausgesetzt
• Engagierte Mitarbeit bei der ständigen Weiterentwicklung der Konzeption
 und dem Prozess des Speyerer Qualitätsmanagements
• Bereitschaft zur engagierten Zusammenarbeit mit Pfarrei und Eltern
• eine vom christlichen Glauben getragene pädagogische Einstellung 
 und die Fähigkeit, diese weiterzuvermitteln 

Stellenausschreibung

Information zur Verarbeitung Ihrer Bewerberdaten im Rahmen des Ver-
fahrens zur Stellenbesetzung fi nden Sie im Amtsblatt der Diözese Speyer 
(OVB 2/2019 Seite 1120). 

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte bis 
spätestens 23.02.2020 an:

Regionalverwaltung Pirmasens
Unterer Sommerwaldweg 44
66953 Pirmasens
E-Mail: rv.pirmasens@bistum-speyer.de

Veranstaltungen
HINWEIS: Eingabeschluss per Internet
 1 Woche vorm Erscheinungstermin, 12 Uhr

 Freitag 7/2  Stadt Dahn
erste Hilfe Fortbildung
Beginn: 9:00 Uhr Veranstalter: DRK Kreisverband SWP
Erste Hilfe Fortbildung für Ersthelferim Betrieb. Teinehmervoraussetzung 
ist eine absolvierte Erste Hilfe Ausbildung die nicht länger wie zwei Jahre 
zurückliegt. Anmeldung zwingend erforderlich unter Tel. Nr. 063323735 
oder www.drk-suedwestpfalz.de
treffpunkt: DRK Ortsvereinshaus
Kosten: 40.- Euro 

 Freitag 7/2  Ortsgemeinde erfweiler
generalversammlung mit Neuwahlen beim tuS erfweiler 1909 e.V.
Beginn: 19:00 Uhr Veranstalter: TuS Erfweiler 1909 e.V.
Generalversammlung mit Neuwahlen beim TuS Erfweiler 1909 e.V.
treffpunkt: Sportheim TuS Erfweiler 1909 e.V.
Kosten:  

 Freitag 7/2  Ortsgemeinde Bruchweiler-Bärenbach
tanzen als innere reise
Beginn: 19:30 Uhr Veranstalter: Agnes Thollon
Jeder bewegt sich, jeder kann das. Die Musik begleitet dich von sehr 
ruhigen Bewegungen, zu sehr rhythmischen und dann wieder zurück in 
die Ruhe. Die Musik ist gewählt und bearbeitet um bestimmte Frequenzen 
zu treffen, so das alle sieben Chakren angesprochen werden, Tanz zu 
einer inneren Reise.
treffpunkt: Reinighof
Kosten: Empfohlener Kostenbeitrag 10€-15€ 

 Freitag 7/2  Ortsgemeinde erfweiler
Jahreshauptversammlung
Beginn: 20:00 Uhr Veranstalter: Belerf e.V.
Mitgliederversammlung Belerf e.V.
treffpunkt: Pension Schwarz -Erfweiler
Kosten:  

 SamStag 8/2  Ortsgmeinde Busenberg
2. Prunksitzung
Beginn: 0:00 Uhr Veranstalter: Häwwich Theater
*20 Jahre sind vollbracht, atemlos gehts durch die Nacht* ist das dies-
jährige Motto der Busenberger Prunksitzung. Es wird gelacht, getanzt 
und gefeiert bis spät in die Nacht hinein - seid dabei und feiert mit den 
Busenbercher Drachedeedern. Karten unter 06391/3733 (Donnerstag 
17-19 Uhr)
treffpunkt: Bürgerhaus Busenberg
Kosten:  

Sprechstunde des Ortsbürgermeisters Rudolf van Venrooy,
nach Vereinbarung, Tel. 0172 / 699 88 98

www.schoenau-pfalz.de
Schönau
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 SamStag 8/2  Ortsgemeinde Ludwigswinkel
Schlachtfest
Beginn: 11:00 Uhr Veranstalter: Sportvereinigung Ludwigswinkel
Buffet mit allem was das Herz begehrt
treffpunkt: Sportheim
Kosten:  

 SamStag 8/2  Ortsgemeinde erfweiler
Schlachtfest und 10. Bauernstoß-Wm
Beginn: 11:30 Uhr Veranstalter: TuS Erfweiler 1909 e.V.
Schlachtfest und 10. Bauernstoß-WM
treffpunkt: Sportheim TuS Erfweiler 1909 e.V.
Kosten:  

 SamStag 8/2  Stadt Dahn
Schlachtfest
Beginn: 11:30 Uhr Veranstalter: Musikverein Dahn
Frisches Wellfleisch, Frische Hausmacher, Bratwurst und Schwarten-
magen sowie  versch. Sorten Dosenwurst. Alles selbstverständlich auch 
zum Mitnehmen. Auf Ihren Besuch freuen sich die Wieslautermusikanten 
aus Dahn
treffpunkt: Haus der Vereine/ Altes E-Werk
Kosten:  

 SamStag 8/2  Ortsgemeinde Busenberg
Kesselfleisch-essen
Beginn: 11:30 Uhr Veranstalter: Pfälzerwald-Verein Busenberg
Kesselfleischessen in der Drachenfelshütte
treffpunkt: Drachenfelshütte
Kosten:  

 SamStag 8/2  Ortsgemeinde Bundenthal
Jahreshauptversammlung aSV Bundenthal e.V.
Beginn: 16:00 Uhr Veranstalter: ASV Bundenthal e.V.
Hiermit laden wir Euch zur ordentlichen Jahreshauptversammlung des 
ASV Bundenthal e.V. am 08.02.2020 um 16 Uhr ins Gasthaus „Zur Krone“ 
in Bundenthal ein. Anträge zur JHV 2020 bitte bis 01.02.2020 einrei-
chen. Gerne laden wir auch Interessenten ein, die sich unseren Verein 
anschließen wollen.
treffpunkt: Gasthaus *zur Krone* Bundenthal
Kosten:  

 SamStag 8/2  Ortsgemeinde Fischbach bei Dahn
Prunksitzung
Beginn: 19:31 Uhr Veranstalter: Karnevalverein Heggeschlubber Fisch-
bach-Petersbächel  e.V.
„Die Heggeschlubber inmitten fantastische Welten  von Zauberei und 
Superhelden“. Prinzessin Celine I. mit Gefolge freuen sich auf ein paar 
närrischen Stunden.
treffpunkt: Mehrzweckhalle Fischbach
Kosten: 11,- € 

 SONNtag 9/2  Stadt Dahn
Jazz-Frühschoppen mit *mOi et LeS aUtreS*
Beginn: 11:00 Uhr Veranstalter: Jazz-Freunde Dahn e.V.
Mit Chansons abheben – Deutschlands beste Swing-Chanson Band rund 
um die französische Sängerin Juliette Brousset ist mit ihrem neuen Pro-
gramm „D&eacute;part“ auf Tour. Das Quintett mit Gitarre, Akkordeon, 
Bass und Schlagzeug präsentiert Lieder, die sich mit dem Thema Aufbruch 
beschäftigen.
treffpunkt: Altes E-Werk Dahn
Kosten: 15,- €; ermäßigt 12,- € für Vereinsmitglieder, Schüler, Studenten 

 SONNtag 9/2  Ortsgemeinde Ludwigswinkel
geführte Wanderung
Beginn: 13:00 Uhr Veranstalter: Pfälzerwald-Verein
Lindelskopf-Tour
treffpunkt: Ludwigswinkel
Kosten:  

 SONNtag 9/2  Ortsgemeinde Schindhard
geführte Halbbtageswanderung
Beginn: 13:30 Uhr Veranstalter: PWV Schindhard
Halbtageswanderung - ämol rund um de Diggeberch mit abschließender 
Iwwerraschung - Wanderstrecke ca. 5 km
treffpunkt: Bushaltestelle
Kosten:  

 SONNtag 9/2  Ortsgemeinde Bruchweiler-Bärenbach
Line Bogh Konzert + Live Visuals
Beginn: 19:00 Uhr Veranstalter: Europäische Pioniersiedlung, e.V.
Während die dänische Sängerin ihre poetischen Lieder spielt, kreiert und 
projeziert Christian Gundtoft Zeichnungen und Animationen auf der Bühne, 
welche die Geschichten der Lieder erzählen. Der Eintritt wird nach dem 
Konzert in freier Wertschätzung. Platzreservierung 06394 1378
treffpunkt: Reinighof
Kosten: Der Eintritt wird nach dem Konzert in freier Wertschätzung in den 
Hut gelegt, zwischen 10 und 20 Euro. 

 mONtag 10/2  Ortsgemeinde Busenberg
Offenes Volksliedersingen
Beginn: 19:00 Uhr Veranstalter: Pfälzerwald-Verein Busenberg
Volksliedersingen in der Drachenfelshütte
treffpunkt: Drachenfelshütte
Kosten:  

 DieNStag 11/2  Stadt Dahn
Seniorennachmittag
Beginn: 14:30 Uhr Veranstalter: kfd - Katholische Frauengemeinschaft 
Dahn
Die Frauengemeinschaft lädt alle Seniorinnen und Senioren herzlich ein 
(beim Alter gibt es keine Grenze nach oben oder nach unten) zu Kaffee 
und Kuchen, Leute treffen, erzählen, singen. Das Pater-Ingbert-Naab-
Haus verfügt über einen barrierefreien Zugang.
treffpunkt: Pater-Ingbert-Naab-Haus
Kosten:  

 mittWOcH 12/2  Stadt Dahn
geführte Wanderung
Beginn: 13:30 Uhr Veranstalter: Stadt Dahn in Zusammenarbeit mit 
dem PWV Dahn
Schulzentrum - Herrenäcker - Schloßberg - Fischwoog - Schindhard - 
Sportplatz - Walderlebnisweg West - Rauberg - Breitenbachtal - Erfweiler   
Gaststätte „Jägerhof“ (Einkehr) - Dahn 12 km
treffpunkt: Tourist-Information
Kosten:  

 Freitag 14/2  Ortsgemeinde Ludwigswinkel
mallorca-Faschingsparty
Beginn: 19:11 Uhr Veranstalter: Sportvereinigung
Ihr habt Lust auf gute Laune und Partystimmung wie am Ballermann? 
Dann kommt vorbei !
treffpunkt: Sportheim
Kosten:  

 Freitag 14/2  Ortsgemeinde Busenberg
Frauenfasching in Busenberg
Beginn: 20:00 Uhr Veranstalter: Katholische Frauengemeinschaft Bu-
senberg
Frauenfasching in Busenberg am 14.02.2020 im Bürgerhaus Drachenfels 
Die Narren erobern den Wald, Hexen, Räuber, Feen feiern, dass es nur 
so knallt! Einlass ab 19 Uhr Beginn 20 Uhr Für Essen und Trinken ist 
bestens gesorgt
treffpunkt: Bürgerhaus Drachenfels
Kosten:  
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Atelier-Galerie, Lilo Kreft-Hirschinger, 
Frühlingstraße 1, 66994 Dahn, Tel:. (0 63 91) 13 10, 
E-mail: lud.kreft-hirschinger@online.de
Aquarell – Acryl – Zeichnung – Farbradierung 
- Ständige Ausstellung
Öffnungszeiten: Donnerstag von 16.00 bis 19.00 Uhr u. n. Vereinbarung

MAGU  Kunsthaus, 
Hasenbergstraße 3, 66994 Dahn, Tel.: (0 63 91) 91 01 517
In ständiger Ausstellung: 
Farb – Raum - Malerei von Frank G. Claudius und
Schamanische Kunst von Friederike Claudius
Öffnungszeiten: Donnerstag, Freitag 15.00 bis 18.00 Uhr u. n. Vereinbarung

Galerie „Die Werkstatt“, 
Friedhofstraße 7, 66996 Erfweiler, Tel. (0 63 92) 84 24 24,  
www.galeriediewerkstatt.de
In ständiger Ausstellung: 
„Die Farben des Lebens  - Michael Müller, Malerei

Ausstellung vom 16.02. bis 15.03.2020
Öffnungszeiten: 
Mittwoch, Donnerstag, Sonntag von 14.00 bis 17.00 Uhr, Eintritt frei!

Galerie „iPad-Malerei“, Torsten Hennig,
Bitscher Straße 23c, 66996 Fischbach, Tel.: (0 63 93) 99 39 572, 
www.torstenhennig.com
Ständige Ausstellung von Bildern, die auf dem iPad gemalt und auf 
unterschiedlichsten Medien ausgedruckt sind
Öffnungszeiten: nach Vereinbarung oder Aushang am Haus. 
      Eintritt frei!

HolzArt Atelier Erwin Würth, 
Sandbuckel 2, 66996 Fischbach-Petersbächel, Tel.: (0 63 93) 12 43,  
www.wuerth-holzart.de
„Zu neuem Leben“ - Ständige Ausstellung im Atelier
Bilder und Skulpturen aus Strandgut und einheimischen Hölzern
Öffnungszeiten: Mittwoch von 17.00 bis 19.00 Uhr, 
und nach Absprache.
      Eintritt frei!

KuKuK´s Kunst- und Kulturzentrum
Im Birkenfeld am Barfußpfad, 66996 Ludwigswinkel, 
Tel.: (0 63 93) 80 95 55 oder 18 66, www.sauertal.net
Ständige wechselnde Ausstellungen für Malerei, Grafik, Keramik, 
Schmiedekunst, Fotografie. Begegnungs- und Informationszentrum. 
Workshops für Fotografie und Gestaltung
Öffnungszeiten:  ganzjährig Sa. und So. 15.00 - 17.00 Uhr, 
     mittwochs 16.00 - 18.00 Uhr,
      Eintritt frei!

 Freitag 14/2  Stadt Dahn
Frauenfasching
Beginn: 20:01 Uhr Veranstalter: Katholische Frauengemeinschaft Dahn
Der Zirkus kommt zur kfd - Manege frei s wird widder schee - Nur für 
Frauen!
treffpunkt: Haus des Gastes, Dahn
Kosten: 7,-- 

 SamStag 15/2  Ortsgemeinde Fischbach
Kinderfasching
Beginn: 14:00 Uhr Veranstalter: Förderverein Kindergarten Fischbach e.V.
Kinderfasching des Fördervereins Kindergarten Fischbach e.V. Kinder-
schminken, Spiel und Spaß! Eintritt 1€ Der Erlös geht zu Gunsten des 
Kindergartens Fischbach.  Für Speisen und Getränke ist bestens gesorgt.
treffpunkt: Turnhalle Grundschule Fischbach
Kosten: 1 € 

 SamStag 15/2  Ortsgemeinde Bruchweiler Bärenbach
*WiLDer WeSteN* in Bruchweiler , PrUNKSitZUNg beim mgV Wal-
deslust 1923 e. V.
Beginn: 20:01 Uhr Veranstalter: MGV  Waldeslust Bruchweiler 1923 e.V.
Wir bieten unseren Gästen ein abwechslungsreiches Gutelauneprogramm 
mit vielen Eigengewächsen und tollen Tanzdarbietungen unserer MGV 
Tanzgarden
treffpunkt: Schulturnhalle
Kosten: 10 

 SONNtag 16/2  Stadt Dahn
Wanderung im Zieglertal zur merzalberhütte
Beginn: 10:00 Uhr Veranstalter: Pfälzerwald-Verein Dahn e.V.
Mit privatem PKW, Wegstrecke ca. 12 km, Wanderführer: Jürgen Hus-
singer
treffpunkt: Dahn
Kosten:  

 SONNtag 16/2  Ortsgemeinde Niederschlettenbach
Pfälzer Waldpfad
Beginn: 13:00 Uhr Veranstalter: PWV Niederschlettenbach
Mit dem PWV geht es über den Pfälzer Waldpfad zum Hedwigsbrunnen, 
Portzbachtal zum Sportheim Erlenbach. Dort Einkehr
treffpunkt: Niederschlettenbach
Kosten:  

 SONNtag 16/2  Ortsgemeinde Ludwigswinkel
Kinderfasching
Beginn: 14:00 Uhr Veranstalter: Sportvereinigung
Faschingsparty mit lustigen Spielen und ganz viel Spass. Für das leibliche 
Wohl ist bestens gesorgt. Kuchen auch zum Mitnehmen!!!
treffpunkt: Sportheim
Kosten:  

Kunstaustellungen

Atelier ART-Burkhart, 
Lauterstraße 8, 76891 Bruchweiler-Bärenbach, Tel.: 0176-833 05 888, 
www.art-burkhart.de
Bilder – Holzobjekte - Akustikelemente 
in ständiger Ausstellung
Öffnungszeiten: nach Vereinbarung 

Kreisgalerie Dahn, 
Schulstraße 14, 66994 Dahn, Telefon: 06391/3222 
Kunstgalerie des Landkreises Südwestpfalz, www.lksuedwestpfalz.de
Dauerausstellungen:
Stiftung Ludwig Schindler, Stiftung Emil Knöringer 
und Stiftung Petzinger
Wechselausstellung:

„Orte - Landschaften -  Figuren,“ –  
Doppelausstellung von Annette Ziegler und Dieter Kühn,  
Ausstellung vom 09.02. bis 08.03.2020
Öffnungszeiten: während der Wechselausstellung täglich von 15.00 
bis 18.00 Uhr, Eintritt frei! Zwischen den Wechselausstellungen ist die 
Kreisgalerie geschlossen

Atelier-Galerie, Manfred Lehrmann, 
Burgenring 7, 66994 Dahn, Tel.: (0 63 91) 15 00, 
www.manfredlehrmann.blogger.de
Aquarelle und Ölgemälde in ständiger Ausstellung
Öffnungszeiten: nach Vereinbarung 

 Freitag 14/2  Ortsgemeinde Bruchweiler Bärenbach
*WiLDer WeSteN*, PrUNKSitZUNg in Bruchweiler beim mgV Wal-
deslust 1923 e.V
Beginn: 20:01 Uhr Veranstalter: MGV Waldeslust 1923 e.V.
Wir bieten unseren Gästen ein abwechslungsreiches Gutelauneprogramm 
mit vielen Eigengewächsen und tollen Aufführungen der eigenen Tanz-
garden :)
treffpunkt: Schulturnhalle
Kosten: 10 

„
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Beratungsstellen

TelefonSeelsorge
Tel.: (0800) 111 0 111 oder (0800) 111 0 222
anonym - kompetent - rund um die Uhr
homepage: www.telefonseelsorge-pfalz.de

Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Südwestpfalz
22er Straße 66, 66482 Zweibrücken
Tel. (0 63 32) 4 30 03, Fax (0 63 32) 4 13 03

Arthrose-Selbsthilfe
Hilfe für Rheumakranke bietet die Arthrose-Selbsthilfegruppe in der Kath. 
Familienbildungsstätte am Sommerwald an. 
Info und Anmeldung: 
Inge Hammerschmidt, Tel.: (0 63 31) 46 289. 
Termine im Internet unter: 
www.gesundheitspraxis-hammerschmidt.de/Arthrose-Selbsthilfe

Wasgau-Sozialstation
Zentrale: 
66994 Dahn, Schulstr. 11, Tel. (0 63 91) 91 01 20, Fax 91 01 229
24-Stunden-Notfallbereitschaftsdienst unter Tel. (0 63 91) 91 01 20
Beratung und Auskunft:
Sylvia Thoss und Susanne Hitpass
Leistungen: Grund- u. Behandlungspflege, Hauswirtschaft, Betreuung, 
Beratung, Schulung u. Krankenhausüberleitung, tägl. Essen auf Rädern 
(warm oder gefroren)

Pflegestützpunkt Dahn
Schulstr. 4, 66994 Dahn
Beratungsstelle für ältere, pflegebedürftige, kranke und behinderte  
Menschen und deren Angehörige
Unterstützung bei Antragsstellungen, Informatiion über Leistungs- 
möglichkeiten bei Hilfebedarf.
Ansprechpartner: 

Eleonore Merk, Tel. (0 63 91) 91 0 15 - 81
Sprechzeiten:  montags - freitags  8.30 - 9.30 Uhr 

Elke Weyandt, Tel. (0 63 91) 91 0 15 - 82
Sprechzeiten: montags, dienstags und donnerstags 9.00 - 10.30 Uhr

Termine sind nach Absprache jederzeit möglich.
Die Beratung kann Zuhause oder im Pflegestützpunkt stattfinden.

Aidsberatung und Durchführung HIV-Test
Kreisverwaltung Südwestpfalz
Frau Ute Mayer, Telefon (0 63 31) 809-414
nach telefonischer Vereinbarung

AWO Betreuungsverein Kreis Südwestpfalz
Beratung zu betreuungsrechtlichen Fragen und Vorsorgemöglichkeiten 
wie Patientenverfügung, Betreuungsverfügung, Vorsorgevollmacht.

Sprechstunde jeweils am 1. Dienstag des Monats (Änderung möglich) 
von 15 – 17 Uhr in den Räumen des SenVital Senioren- und Pflege-
zentrum Dahn. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig.
Kontakt:  Zweibrücker Str.3-5, 66953 Pirmasens  
   Tel. (06331) 2160 223

Frauenselbsthilfe nach Krebs - Gruppe Dahn
auffangen-informieren-begleiten
Gruppentreffen: Jeden ersten Donnerstag des Monats im Haus des Gastes, Dahn 
Monatliches Chemopatientenfrühstück: Termine erfragen
Auch Männer sind willkommen!
Beratung und Gespräch - persönlich oder am Telefon: 
Andrea Gnirss  (0 63 91) 26 61   fsh.andreagnirss@t-online.de

Galerie „Drechslerei ohne Grenzen“, 
Roman Dörholt, Wengelsbacher Str. 32, 66996 Schönau
Tel.: 0 172 - 63 62 334, www.drechslerei-ohne-grenzen.de
Ständige Ausstellung von gedrechselten Kunstobjekten
Öffnungszeiten: nach Vereinbarung.
      Eintritt frei!

Krebsberatungsstelle Pirmasens
66955 Pirmasens, Kaiserstr. 49, Tel. (0 63 31) 27 54 28

Arbeiter-Samariter-Bund (ASB)
Kreisverband Pirmasens
Zentrale: Pettenkoferstr. 13-15, 66955 Pirmasens, 
Tel. (0 63 31) 14 88 60
Leistungen: ASB-Hausnotruf - Hilfe per Knopfdruck -  Menüservice 
für Senioren „Essen auf Rädern“ (tägl. heiße Auslieferung) - 
Rollstuhlfahrdienst - Ausbildungen für Führerscheinbewerber, 
Vereine + Betriebe - Sozialstation - Hauswirtschaft und Betreuung - 
kostenlose Beratung

Sozialverband VdK Pirmasens
Kreisverband Pirmasens
Sozialrechtliche Beratung (Renten-, Kranken-, Pflegeversicherung u.a.)
Kontakt: Zweibrücker Straße 3-7, 66953 Pirmasens
Tel. (0 63 31) 6 44 51 von 09.00-12.00 Uhr (Mo, Di, Do, Fr)
Beratungen nur nach telefonischer Terminvereinbarun

Johanniter-Sozialstation
Ambulanter Pflegedienst
Zentrale 24h erreichbar unter Tel. (0 63 31) 21 18-0

Beratung und Auskunft:
Bettina Wegmann und Dominik Tretter
Oder Beratung über unseren Pflegestützpunkt:
Frau Rohr und Frau Kuntz, Tel. (0 63 31) 1 44 01 58

Leistungen: 
Häusliche Pflege, medizinische Versorgung, Familienpflege, Hauswirt-
schaft, Betreuung, Hausnotruf, mobile Fußpflege, Demenzbegleitung

Ambulanter Hospiz- und Palliativ- Beratungsdienst  
Südwestpfalz
Häusliches Unterstützungsangebot für schwerkranke Menschen und ihre 
Angehörigen. Was wir für einen schwerkanken Menschen tun können? Ein 
Netz knüpfen aus Fürsorge, Pflege und Zuwendung, das ist
alles - nicht mehr. Was wir für einen schwerkranken Menschen tun wol-
len? - Nicht weniger!
Büro 66976 Rodalben, Hauptstr. 135, Tel.: (0 6331) 60 84 31
Büro 66482 Zweibrücken, Poststr. 35, Tel.: (0 63 32) 46 08 29
E-Mail hospiz-suedwestpfalz@web.de

Freundeskreis Blaues Kreuz Dahn
Selbsthilfegruppe für Suchtkranke und deren Angehörige
Gruppenabende donnerstags, 19.00-21.00 Uhr 
im protestant. Gemeindehaus, Hauensteiner Str. 2
Kontakt:  Tel. (0 63 91) 7 41
Internet: www.blaues-kreuz-pfalz.de

DMSG - Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft
MS-Selbsthilfegruppe Pirmasens, Landkreis Pirmasens
Ansprechpartnerin: Frau Ilona Habermeyer, 
Tel. (0 63 31) 4 69 02; E-Mail: ilona _habermeyer@web.de
Nachmittagstreffen: jeden 1. Mittwoch im Monat, 14.00 Uhr
 im AWO Seniorenhaus „Johanna Stein“, 
 Berliner Ring 90, Pirmasens
Stammtisch: jeden 3. Donnerstag im Monat, 19.00 Uhr
 Kuchem’s Brauhaus, Hauptstr. 13, Pirmasens



 »Wasgau-Anzeiger« 06. Februar 202012

Pfalzklinikum AdöR
Betreuen  •  Fördern  •  Wohnen

Teilhabezentrum Dahn 
Hauensteiner Str. 43, 66994 Dahn, Tel. (0 63 91) 92 44 67
Begleitung und Betreuung für Menschen mit seelischen Beeinträchti- 
gungen. Wohnen am Lachberg, ambulante Hilfe nach Maß, tagesstruktu-
rierte Angebote, offene Angebote und Beratung
Ansprechpartner und Beratung: 
Herr Michael Köhler, telefonische Terminvereinbarung

Selbsthilfegruppe Herzpatienten
für Betroffene und Angehörige
Treffen: am 1. Montag im Monat um 18.00 Uhr
im Städt. Krankenhaus Pirmasens, Caféteria im 1. Untergeschoss
Kontakt:  Rolf Jaksties, Tel. (0 63 91) 99 36 73 
   shg-herzpatienten@t-online.de

Soziales Projekt der Kolpingsfamilie Dahn
• Unbürokratische Hilfe für Menschen in Notlagen: Finanzielle 
 Unterstützungen / Materialspenden
• Formalitäten-Hilfe, Einkaufs-Service, Zuschüsse zu Arztfahrten 
• Weitere Infos: www.kolpingfamilie-dahn.de, Tel. (0 63 91) 40 95 45,   
 kolpingsfamilie-dahn@gmx.de

Caritas-Zentrum Pirmasens
Erziehungs-, Ehe- und Lebensberatung
Klosterstraße 9a, 66953 Pirmasens - Außenstelle im Jugendhaus Dahn, 
Schulstraße 19
Termine nach Vereinbarung, Tel.(0 63 31) 27 40 10

Tages- und Begegnungsstätte für Senioren Dahn 
Schillerstraße 17a, 66994 Dahn, Tel. (0 63 49) 900 - 4510
Ziel der Tagesstätte: Fähigkeiten erhalten und fördern. Verbesserung der 
Lebensqualität, individuelle Tagesstruktur, gemeinsame Aktivitäten und 
Erleben in der Gruppe. Wir beraten sie gerne umfassend und kostenlos 
zu allen Leistungen der Pflegekassen.

Stammtisch für Angehörige: jeden vierten Montag im Monat, 15 - 17 Uhr
Terminvereinbarung zur Beratung sowie Anmeldung Stammtisch:
Hotline: (0 63 49) 900 - 45 10

Anziehend - Die Kleiderstube in Dahn
• Öffnungszeiten: Jeden Donnerstag, von 10 - 18 Uhr (außer an Feiertagen)
•  Pirmasenser Straße 20, gegenüber der Jungfernsprung - Apotheke
•  Weitere Infos: www.kolpingfamilie-dahn.de 
 oder Telefon (0 63 91) 40 95 45, kolpingsfamilie-dahn@gmx.de

EUTB-Stelle Pirmasens
Unabhängige Teilhabeberatung für Menschen mit (drohender) Behinderung.
Aufsuchende Beratung möglich.
Frau Weidner, Tel. (0 63 31) 144 59 13

Lebenshilfe Pirmasens  /
Kreisvereinigung Südwestpfalz e. V. 
Ambulante Dienste für Menschen mit körperlicher, geistiger, psychischer 
Beeinträchtigung und deren Angehörigen. 
Beratung und Begleitung in allen sozialen Fragen.
Uhlandstraße 11, 66955 Pirmasens, Tel. (0 63 31) 14 49 42
E-Mail: info@lebenshilfepirmasens.de

SKFM Betreuungsverein f.d.  
Landkreis Südwestpfalz e.V. 
Kostenlose Beratung zu Vorsorgemöglichkeiten und gesetzl. Betreuungen
Schlossstr. 26, 66953 Pirmasens, Tel.: (0 63 31) 144 59 00

Beratungsangebot der Deutschen Rentenversicherung 
Bund / der Deutschen Rentenversicherung 
Rheinland-Pfalz
Die Deutsche Rentenversicherung hält monatlich einen Sprechtag im 
Rathaus der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland, Schulstraße 29, 
66994 Dahn, ab. 
Dieser Sprechtag ist immer an einem Dienstag. Die Beratung erfolgt jeweils 
in der Zeit zwischen 09.00 Uhr – 12.30 Uhr und 13.30 Uhr – 15.30 Uhr. 
Eine Terminvereinbarung ist erforderlich.
Termine können bei der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland persön-
lich –Zimmer Nr. 4-  oder telefonisch unter der Tel.-Nr. 06391 / 91 96 212 
vereinbart werden. 
Zum Beratungsgespräch sind der Personalausweis/Reisepass und alle 
Versicherungsunter-lagen mitzubringen. 

Beratungsangebot  Blinden- und Sehbehindertenbund 
Pfalz e.V. 
Haspelstraße 25, 67657 Kaiserslautern
Telefon: (0 63 1) 92 294, Internet: www.bsb-pfalz.de
Pfalzweit Ihr Ansprechpartner zum Thema Sehbehinderung 
und Erblindung

RUBIN  -  Sozialpsychiatrisches Zentrum in Dahn
Beratung - Betreuung - Unterstützung - Rehabilitation - 
Inklusion
Tagesstätte - Kontaktstelle - Betreutes Wohnen und „Ambulante Hilfe 
nach Maß“
Ludwigstraße 9, 66994 Dahn, Tel. (0 63 91) 40 98 68
Leistungen: Einzel- und Familienberatung / Begleitung für Menschen  
mit psychischen Beeinträchtigungen, Tagesstätte - tagesstrukturierende 
Angebote, Unterstützung im Alltag & Freizeitaktivitäten, Biografiearbeit, 
Gesprächsguppen, Vorbereitung auf das Berufsleben, Betreutes Woh-
nen, Ambulante „Hilfe nach Maß“, Abendsprechstunde für Berufstätige, 
Samstags-Café, aktuelle Projekte: Kreative Schreibwerkstatt, Tel.  
Terminvereinbarung, Kontakt und Beratung: Frau Schreiber

Conrad-von-Wendt-Haus Dahn
Ambulante Betreuung - Wohnen - Tagesförderstätte
Begleitung und Beratung im Bereich ambulante Betreuung, stationäres 
Wohnen, Tagesförderstätte und Freizeitangebote für Menschen mit 
geistiger oder körperlicher Beeinträchtigung.
Offene Angebote: Tanz & Theater, Malgruppe, Rollstuhltanz, 
Musikgruppe
Pirminiusstrasse 4, 66994 Dahn, Tel.: 06391 919-0
E-Mail: kw.fricke@cvw-haus.de  Internet: www.cvw-haus.de

Hilfetelefon - Gewalt gegen Frauen
Vertraulich - Kostenfrei - Rund um die Uhr - Mehrsprachig - Barrierefrei    
Tel.: 08000 116 016
Beratung auch per anonymer E-Mail oder im Chat unter  
www.hilfetelefon.de
Unsere Beraterinnen helfen Ihnen bei allen Fragen zu Gewalt gegen Frauen: 
Bei Gewalt in der Ehe oder Partnerschaft, bei sexuellen Übergriffen, Ver-
gewaltigung, Zwangsheirat oder Menschenhandel. Sprechen Sie mit uns.
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KISS Pfalz
Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe (KISS Pfalz)
Außenstelle Pirmasens
Öffnungszeiten: jeden Donnerstag 14.00-17.00 Uhr
in der Kreisverwaltung Pirmasens, Erdgeschoss, Raum E 7
Tel. (0 63 31) 809 333
Terminabsprache bitte direkt in Edesheim: Tel. (0 63 23) 989 924
Selbsthilfe-PS@kiss-pfalz.de; www.kiss-pfalz.de

Beratungsangebot der Firma Pfalzgas
Kostenlose Beratung unter Tel. (0 63 43) 25 20 u. (0800) 6 04 02 68

Elterntreff: 
jeden 1. Montag im Monat in Zweibrücken, Mehrgenerationenhaus, 
von 10.00 bis 11.30 Uhr 
jeden 1. Dienstag im Monat 
in Pirmasens, Patio Projektladen, von 10.00 bis 11.30 Uhr
telefonische Beratung: jeden Mittwoch, 10.00-11.00 Uhr,
Tel. (0 63 31) 809-409      (außer in Ferienzeiten und an Feiertagen)

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestpfalz mbH 
Umfangreiche Dienstleistungen und Informationen für Unternehmen (freie 
Gewerbeimmobilien oder -flächen, Weiterbildungen, Nachfolge-regelung, etc.)
Umfassende Beratung für Existenzgründer auf ihrem Weg in die Selbst-
ständigkeit und darüber hinaus. Kompetente Unterstützung bei der Suche 
nach Gewerbeflächen und -objekten.

Unterer Sommerwaldweg 40 - 42, 66953 Pirmasens,   
Tel.:  (06331) 809-139, Fax: (06331) 809-493

E-Mail: info@wfg-suedwestpfalz.de 
 Internet: www.wfg-suedwestpfalz.de

Sprechstunden

Polizei in Dahn
Bezirksbeamter Benno Burkhart bietet folgende Sprechzeiten an:
Bruchweiler, Alte Schule:  Dienstag,  von 13.30 - 14.30 Uhr
Sonstige Termine können vereinbart werden.
Bitte vorherige Terminabsprache für alle Sprechstunden 
bei der Polizeiinspektion in Dahn unter Telefon (0 63 91) 91 60.
Bezirksbeamter Klaus Germann bietet folgende Sprechzeiten an:
Fischbach, Altes Rathaus:   1. und 3. Montag im Monat 
         von 10.30 - 11.30 Uhr
Ludwigswinkel, Rathaus:   1. Montag im Monat
         von 17.00 - 18.00 Uhr

Beratungsangebot der
Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz
Der Energieberater hat jeden 2. und 4. Dienstag im Monat nachmittags 
Sprechstunde bei der Verbandsgemeindeverwaltung Dahner Felsenland, 
Schulstr. 29, 66994 Dahn. Die Beratungsgespräche sind kostenlos.
Termine können unter Telefon (0 63 91) 91 96 110 vereinbart werden.

Finanzamt Pirmasens
Telefon (0 63 31) 711-0  (Fax: 0 63 31/711-30950)

Öffnungszeiten des Service-Centers:
Montag + Dienstag 8:00 - 16:00 Uhr
Mittwoch + Freitag 8:00 - 12:00 Uhr
Donnerstag 8:00 - 18:00 Uhr
Internet:  www.finanzamt-pirmasens.de
E-Mail:  Poststelle@fa-ps.fin-rlp.de
Info-Hotline der Finanzämter: (0 26 1) 20 179 279

Kath. Öffentliche  Bücherei  Bruchweiler-Bärenbach
Raiffeisenstraße 4, 76891 Bruchweiler-Bärenbach
Leiter: Franz Braband, Hauptstraße 47, Tel. (0 63 94) 17 59
Öffnungszeiten: 
1. Sonntag im Monat   10.45-11.45 Uhr      Dienstag 17.00-18.00 Uhr

Büchereien

Kath. Öffentliche  Bücherei  St. Wolfgang  Erfweiler
Winterbergstraße 49, 66996 Erfweiler
Leiter: Anton Eichenlaub, Tel. (0 63 91) 18 71
Öffnungszeiten: 
Sonntag 09.45-11.15 Uhr Mittwoch 15.30-17.00 Uhr

Kath. Öffentliche  Bücherei  Fischbach
In der Grundschule, Seiteneingang Bauhof, 66996 Fischbach
Leiterin: Regina Maul
Öffnungszeiten: 
Montag 15.30-17.30 Uhr Donnerstag 15.30-17.30 Uhr

Agentur für Arbeit
An der Feuerwache 3, 66994 Dahn

Vorsprachen ohne Termin sind nur in Pirmasens möglich.
Nutzen Sie daher die Online-Services oder die Service-Rufnummer:

• Arbeitsuchendmeldung und vieles mehr online unter 
 www.arbeitsagentur.de von zuhause aus rund um die Uhr. 
 Einfach online registrieren und nahezu alle Anliegen erledigen.

•  Kontaktaufnahme über die gebührenfreie Service-Rufnummer  
 0800 4 5555 00 von Montag bis Freitag jeweils von 8.00 bis 18.00 Uhr.

Schiedsfrau
Helgarde Trampler, Wiesenstraße 2, 76891 Bruchweiler-Bärenbach, 
Tel. 01608430016

Sicherheitsberaterin für Senioren
Helgarde Trampler, Wiesenstraße 2, 76891 Bruchweiler-Bärenbach, 
Tel. 01608430016

Gleichstellungsbeauftragte
Die Sprechzeiten der Gleichstellungsbeauftragten sind jeden 
4. Donnerstag, von 16.00-17.00 Uhr, in der Verbandsgemeinde-
verwaltung Dahner Felsenland, 1. OG, nach telefonischer Vereinbarung.
Anne Bauer, Schillerstr. 19, 66994 Dahn, Tel. (0 63 91) 38 04

Behindertenbeauftragter
Der Behindertenbeauftragte der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland, 
Michael Schreiner, und sein Stellvertreter, Martin Miller, sind wie folgt 
erreichbar:
Michael Schreiner Tel.: 0 160 975 204 97  E-Mail: mitschschreiner@web.de
Martin Miller  Tel.: (0 63 91) 24 60  E-Mail: millersbuero@web.de
Sprechstunde nach telefonischer Vereinbarung.

Kindertagespflege
Vermittlung qualifizierter Tagesmütter zur individuellen Kinderbetreuung 
Kreisverwaltung Südwestpfalz, Unterer Sommerwaldweg 40-42, 
66953 Pirmasens, Frau Büffel, Tel. (0 63 31) 8 09-1 10 
Sprechzeiten nach Vereinbarung.

Kreisjugendpflegerin
Kreisjugendpflegerin Elke Hamm
Erreichbar Handy 0173 - 10 99 1 11 Sprechzeiten nach Vereinbarung.
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Öffentliche  Bücherei  St. Laurentius Dahn
Schulstraße 29 (Rathaus), 66994 Dahn
Leiterin: Renate Schütt-Speidel, Burgenring 21 a, 
Tel. (0 63 91) 91 96 - 290 (während den Öffnungszeiten)
E-Mail: buecherei-dahn@gmx.de

Öffnungszeiten: 
Sonntag 10.00-12.00 Uhr
Dienstag 15.00-17.00 Uhr Donnerstag 16.00-18.00 Uhr
Mittwoch 15.00-17.00 Uhr Freitag 16.00-18.00 Uhr

Öffentlicher Bücherschrank Ludwigswinkel
Kunst- und Kulturzentrum im „Birkenfeld“ (ehem. Tennisheim)
Öffnungszeiten: 
Mittwoch 16.00 bis 18.00 Uhr
Samstag 15.00 bis 17.00 Uhr
Sonntag 15.00 bis 17.00 Uhr

Bücherei  Rumbach
Kirchdöll 1, 76891 Rumbach
Öffnungszeiten: Freitag 16.30-17.30 Uhr

Bücherei  Schönau
Gienanthhaus, 66996 Schönau
Öffnungszeiten:  Freitag 17.30-18.30 Uhr

Fischbach
•  Mittwoch 13.00 - 16.30 Uhr
•  Samstag  08.30 - 12.00 Uhr

Abfallberatung für Gewerbe, Dienstleistungsbetriebe, 
Schulen und Kindergärten: 
Ingo Müller,   Tel. (0 63 31) 809-238
Bauschuttdeponien + Wertstoffhöfe: 
Patrick Müller, Tel. (0 63 31) 809-123

Recyclinghöfe

Öffnungszeiten: 

Dahn-Reichenbach
•  Montag - Freitag  08.30 - 12.00 Uhr
  13.00 - 16.30 Uhr
•  Samstag 08.30 - 12.00 Uhr

Kirchen

KATHOLISCHE  GOTTESDIENSTE:

   Sa. 08.02. So. 09.02. 
Dahn 
Erfweiler  
Hinterweidenthal 
Busenberg  
Schindhard  
Bruchweiler  
Bundenthal 
Niederschlettenbach
Bobenthal  
Erlenbach  
Fischbach   
Schönau 

18.00 Uhr

18.00 Uhr

18.00 Uhr

10.30 Uhr, 18.00 Uhr kein GD
09.00 Uhr

09.00 Uhr

18.00 Uhr
09.00 Uhr

10.30 Uhr 

PROTESTANTISCHE  GOTTESDIENSTE:

Dahn  Sonntag, im Gemeindehaus 09.02. 10.30 Uhr
Hinterweidenthal Sonntag,   09.02. 09.00 Uhr
Schönau Sonntag  09.02. 09.00 Uhr
Rumbach Sonntag  09.02. 10.00 Uhr

NEUAPOSTOLISCHE KIRCHE
Pirmasens, Arnulf Str. 11   sonntags  10.00 Uhr + mittwochs 19.30 Uhr

CHRISTLICHE  GEMEINDE  DAHN
Dahn                    sonntags 11.00 Uhr, Pirmasenser Str. 9
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Den amtlichen Teil des Wasgau-Anzeigers können Sie auch 
auf der Homepage der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland einsehen:   

www.dahner-felsenland.net


